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Anordnung 
Uber die Lieferung und Abnahme von 

landwirtschaftlichen Nutztieren.
Vom 7. September 1964

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen 
zentralen Organe des Staatsapparates wird folgende» 
angeordnet:

§ 1
Begriff sbestimmung

Landwirtschaftliche Nutztiere entsprechend dieser 
Anordnung sind Pferde, Rinder, Schweige, Schafe, 
Ziegen und Geflügel, die nicht als Zuchttiere anerkannt 
sind, jedoch zur Vermehrung bzw. zu anderen Wirt
schaftszwecken (z. B. Milchproduktion, Mast, Wollpro- 
duktion, Zugleistung) genutzt werden.

§ 2
Ausarbeitung des Handelsplanes

(1) Das Staatliche Komitee für Erfassung und Auf
kauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse erarbeitet auf 
der Grundlage des vom Landwirtschaftsrat der Deut
schen Demokratischen Republik bilanzierten überbe
zirklichen Kaufs und Verkaufs den Liefer- und 
Empfangsplan für den überbezirklichen Handel mit 
Nutztieren und übergibt diesen den Vereinigungen 
Volkseigener Erfassungs- und Aufkaufbetriebe für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse (VVEAB).

(2) Die VVEAB erarbeiten auf der Grundlage des 
von der Produktionsleitung des Bezirkslandwirtschafts
rates bilanzierten überkreislichen Kaufs und Verkaufs 
und der überbezirklichen Ein- und Ausfuhren den 
Liefer- und Empfangsplan über Nutztiere nach Kreisen 
und übergeben diesen den Volkseigenen Erfassungs
und Aufkaufbetrieben für landwirtschaftliche Erzeug
nisse (VEAB). In den Liefer- und Empfangsplan ist 
auch der An- und Verkauf von Nutztieren der zentral
geleiteten Landwirtschaftsbetriebe aufzunehmen.

(3) Die VEAB erarbeiten den innerkreislichen 
Handelsplan über Nutztiere. Grundlage für die Aus
arbeitung des Handelsplanes ist der von der Produk
tionsleitung des Kreislandwirtschaftsrätes bilanzierte 
innerkreisliche Kauf und Verkauf, die überkreisliche 
bzw. überbezirkliche Ein- und Ausfuhr und der An- 
und Verkauf von Nutztieren durch die zentralgeleite

ten Landwirtschaftsbetriebe. Die erforderlichen Sanie
rungsmaßnahmen der Tuberkulose- und Brucellose
tilgung sind bei der Bilanzierung des Handelsplanes 
mit Nutztieren zu berücksichtigen. Der innerkreisliche 
Handelsplan ist in unmittelbarer Zusammenarbeit mit 
den sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben auszu
arbeiten und den Produktionsleitungen der Kreisland
wirtschaftsräte zur Bestätigung vorzulegen.

(4) Die von den Produktionsleitungen der Landwirt
schaftsräte festgelegten Direktbeziehungen sind nicht in 
die Handelspläne der VEAB aufzunehmen.

§ 3
Lieferbeziehungen

(1) Die in dieser Anordnung festgelegten Bedingungen 
bilden die Grundlage für die Lieferung und Abnahme 
von landwirtschaftlichen Nutztieren, soweit Lieferer 
und Besteller gemäß den Bestimmungen des Vertrags
gesetzes vertragspflichtig sind. Die Vertragsbedingun
gen für den Ex- und Import von Nutztieren regelt der 
Landwirtschaftsrat der Deutschen Demokratischen 
Republik gesondert.

(2) Für die Lieferung von Nutztieren gelten die Be
stimmungen dieser Anordnung mit Ausnahme des 
§ 23 auch für andere als die im Abs. 1 genannten Ver
tragspartner, sofern in den Verträgen die Anwendung 
dieser Anordnung vereinbart wurde.

§ 4
Inhalt der Verträge

(1) In die Verträge sind genaue Angaben über Stück
zahl, Art, Rasse, Alter und Qualität der zu liefernden 
Tiere sowie zugesicherte Eigenschaften, Impfschutz und 
Lieferfristen aufzunehmen.

(2) Die Vertragsmengen ergeben sich aus dem von der 
Produktionsleitung des Landwirtschaftsrates bestätig
ten Nutztierhandelsplan des VEAB und aus den be
stätigten Betriebsplänen der sozialistischen Landwirt
schaftsbetriebe.

(3) Für die Lieferung von Nutztieren sind monatliche 
Lieferfristen festzulegen. Der Lieferer kann mit Zu
stimmung des Bestellers Nutztiere, abweichend von den 
vertraglich vereinbarten Lieferfristen und -mengen, 
vorfristig bzw. zusätzlich liefern. Zusätzliche Lieferun-


